
66. Geltung der Reisekostenordnung der bayerischen 
(Erz-)Diözesen für Priester, Diakone und Beamte der 
Erzdiözese München und Freising

Die Bestimmungen der Reisekostenordnung der bayerischen (Erz-)Diözesen (zu­
letzt geändert durch Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 3. Dezember 
2015) einschließlich der dazu erlassenen diözesanen Regelungen und Bestimmun­
gen werden in der jeweils geltenden Fassung auch auf Dienstreisen und Dienst­
gänge von Priestern, Priesteramtskandidaten, Diakonen und Beamten der Erzdiö­
zese München und Freising angewandt (vgl. auch Amtsblatt 2009, Nr. 11, S. 240).

67. Neues Pfarrsiegel für die Pfarrei Grassau-Mariä 
Himmelfahrt

Die Pfarrei Grassau-Mariä Himmelfahrt hat ein neues Pfarrsiegel fertigen lassen.

Gemäß § 10 Abs. 4 der Siegelordnung für das Erzbistum München und Freising 
(Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising 2009, S. 387-390) wird der 
Abdruck des neuen Siegels nachstehend veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung 
im Amtsblatt ist das neue Siegel zur Verwendung freigegeben.

Abdruck des neuen Siegels für die Pfarrei 
Grassau-Mariä Himmelfahrt
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Abdruck des neuen Siegels für den Kita-Verbund 
Grassau (kenntlich durch das Beizeichen K in der 
Umschrift)

Das alte Siegel, dessen Abdruck nachstehend veröffentlicht wird, wird für 
ungültig erklärt und ist außer Gebrauch zu nehmen. Das alte Siegel ist im 
Pfarrarchiv aufzubewahren oder dem Diözesanarchiv zu übergeben.
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